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verurſachen würde. Es hängt alſo die Löſung derartiger (  E
von verſchiedenen Umſtänden ab

Wie aber, in unſerem Falle Florian AOUus Haſs gegen
Andreas die Mahnung unterlaſſen hätte? IM Allgemeinen gilt auch
hier die nämliche Löſung; denn etweder 0  6 ETL eine gerechte
Urſache, die Grube graben oder nicht; Im letzteren Falle
verübt ein Unrecht gegen den Anderen und iſt zur Reſtitution
verpflichtet, Im erſteren aber nicht; denn die böſe Abſicht 3u

ändert daran nichts, weil dieſe nicht Aan ſich Recht⸗
liches zum Unrecht ſtempeln kann. Hat nun aber Florian auch
nicht die Gerechtigkeit (Um was 68 ich In dem Falle
eigentlich handelt) geſündiget, weil eine gerechte Urſache hatte,
auf ſeinem Grund und obden eine Grube 3u graben, ſo ſündigte

ch ſchw gegen die Li eb zum durch Unterlaſſung
der Mahnung Andreas, ſich davor un Acht nehmen.

Graz Univ.⸗Prof. Ir Marcellin o Schlager.
VII (Das Brautprüfungs⸗Protokoll und Dbas

Wehrgeſetz.) Auch das neueſte Wehrgeſetz ddo 11 April 1889—
bringt wie 8 erſte Wehrgeſetz vom December 1868 und die
Wehrgeſetznovelle vom October 1882 weſentliche Erleichterungen
Iin Betreff der ſtellungspflichtigen und militäriſchen erſonen. Zum
Zwecke der Brautprüfung Aben die Pfarrvorſteher ſich nit dem
Umfange und der Tragweite der diesbezüglichen Beſtimmung
vertraut 3u machen, —um weder ſich noch die Brautleute in Verlegenheit
oder gar Iaun Strafe 3u erſetzen. iſt bei der Brautprüfung zuerſt
u ſchen ob der Bräutigam dem U oder Militärſtande an

gehört. Wir wollen Im Nachſtehenden Jum Zwecke einer geſetzlichen
Amtierung und genauen Protokollführung un möglichſter ürze und
arhei dem Seelſorger einige praktiſche Winke vorzeichnen.

Eheverbot der ſtellungspflichtigen Perſonen:
Gehört der Brautwerber dem Civilſtande An, ſo gilt als oberſter

Grundſatz der § 50 de jüngſten Wehrgeſetzes: „Die Verehelichung
vor dem Eintritt uIvn das ſtellungspflichtige EL und
VoLr dem Austritte aus der ritten Altersclaſſe iſt nicht
geſtattet. Ausgenommen ind diejenigen, welche bei der Stellung
Iu irgend einer Altersclaſſe gelöſcht oder waffenunfähig Tklärt oder
in der dritten Altersclaſſe nicht aſſentiert worden ſind oder die N

＋
nahmsweiſe Ehebewilligung der Landesbehörde erhalten haben. In die
EPſte Altersclaſſe gehört derjenige, welcher im Verlaufe de Kalender
jahres zwiſchen Jänner nd 31 December 24 ahre alt wird,
In die zweite, der 22 Jahre, in die dritte, der 23 Jahre alt
wird Alſo Im Jahre 1890 bilden die Im Jahre geborenen
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Wehrpflichtigen die (Wſte, die Im Jahre 1868 die zweite und die
im Jahre 1867 die tte Altersclaſſe. Nicht unerwähnt ſoll bleiben,
daſs das wehrpflichtige Alter mit dem 3 Lebensjahre, das
landſturmpflichtige mit dem 60 Lebensjahre endet.

Es ſind demnach bei Brautwerbern Qus dem Civilſtande
folgende Eventualitäten zu berückſichtigen, abzufragen und uU proto⸗
kollieren

Iſt der Bräutigam noch nicht ſtellungspflichtig, ſo kann
mit behördlicher Bewilligung der Statthalterei ſich verehelichen wRRRRR
12 er In oder I Altersclaſſe, kann eLr heiraten, benn
Er U von der Bezirkshauptmannſchaft das Certificat
der Löſchung aus der Altersclaſſe oder der Waffenunfähigkeit

die ſchriftliche Ehebewilligung der Statthalterei vorzeigt!
III efinde ETL ſich In der III Altersclaſſe, E darf ˖e vor der

Stellung nicht, kann aber ſogleich nach der Stellung heiraten,
venn er nicht aſſentiert worden iſt (Iſt en aber aſſentiert
worden, ſo darf Er, ſelbſt venn ELr bi  8 zur Frühjahr⸗Ergänzung
beurlaubt würde, nicht Ohne Bewilligung de Standeskörpers
heiraten.)

IV Hat die III Altersclaſſe, aber noch nicht das wehrpflichtige
CT (36 Jahre) überſchritten, ſo hat Er 3u beweiſen, daſs
EL ſeiner Stellungspflicht Genüge geleiſtet hat
Beweismittel ſind Abſchied, ilitär⸗ (Landwehr⸗) Pa

Widmungsſchein, Militärtax⸗Bemeſſungserkenntnis, oder Beſcheinigung
der zuſtändigen Gemeindevorſtehung; die perſönliche Ueberzeugung de
nit den Familien⸗Verhältniſſen in ſeiner Pfarre bekannten Seelſorgers;

bei einem Unbekannten die Beſtätigung ſeiner Bezirkshaupt⸗
mannſchaft.
Eheverbot der dem Militärſtande angehörigen Perſonen.

Gehört der Bräutigam dem Militärſtande 0  7 ſo iſt 3u
unterſcheiden, ob EL zur Verehelichung einer militär⸗behördlichen Be⸗
willigung bedarf oder nicht.

Einer militär-behördlichen Ehebewilligung edürfen:
Die aetiven Militärperſonen des Heeres (Kriegsmarine) und der Land
wehr, auch ſie nur eitlich beurlaubt ind (hieher gehört die
Gendarmerie⸗Mann

cha

B) die uneingereihten Reeruten des Heeres und der andwehr;
die dauernd beurlaubten Linien-Dienſtpflichtigen mit Ausnahme der Un
Angeführten suhb II 4. 5
die mit Vormerkung für Localdienſte m den Ruheſtar verſetzten Officiere;

E) die mn der Locoverſorgung eines Militär-Invalidenhauſes untergebrachten
Perſonen des Heeres und der Landwehr.
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II Ohne militär⸗behördliche Ehebewilligung dürfen heiraten:
a) Die dauernd beurlaubten inien-Dienſtpflichtigen, welche Iu einem der letzten

drei Monate vor ihrer Ueberſetzung in die Reſerve ich befinden;
5 die aus Familienrückſichten Beurlaubten, vom regelmäßigen Präſenz⸗

dienſte enthobenen Erſatzreſerviſten (vulgo zeitlich Befreiten), auch wenn
ſie die dritte Alterselaſſe noch nicht Üüber chritten haben;

0 die uneingereihten und nicht aetiven Erſatzreſerviſten auch vor Austritt
aus der dritten eLr E)

d) die nicht un aetiven Dienſten ſtehenden Landwehrmänner und die Reſerviſten;
e) die Officiere Ind Beamten der Reſerve und nichtactiven Landwe L

die mit C altung des Militärcharakters penſionierten Offieiere Ind camte
des Heeres XII0  K riegsmarine) un der Landwehr;

g die Patental-Invaliden außer dem Invalidenhauſe;
die Lehramts⸗Candidaten im letzten Jahrgange einer Lehrer-BildungsanſtaltH)
zur Zeit eines Lehrermangels;

1) und andere unter B nicht bezeichnete Militär-Perſonen.
Während das frühere Wehrgeſetz (8 17 inter feſtgeſetzten

Bedingungen einzelnen Kategorien Wehrpflichtiger die zeitliche
Befreiung dem Eintritte In das Heer (Kriegsmarine) oder
In die Landwehr zuerkannte, iſt leſe Begünſtigung im Geſetze
ſehr weſentlich geändert. Diejenigen nämlich, welchen auf Grund der
nachzuweiſenden Familienverhältniſſe der Anſpruch auf die Begünſti⸗

zuerkannt wurde, regelmäßigen Präſenzdienſte Im Frieden
enthoben 3u werden, werden nichtsdeſtoweniger, venn waffenfähig,
auch aſſentiert, kommen aber 16 nach threr Losnummer In die
Erſatzreſerve des Heeres oder In jene der Landwehr. Sie werden In
derſelben durch acht Wochen militäriſch ausgebildet, müſſen die Waff
übungen und Control-Verſammlungen mitmachen und Im Mobili—
ſierungsfalle einrücken, baSs früher nicht gefordert wurde; (ſiehe
oben II D.) Können die ſogenannten zeitlich Befreiten ihre
Waffenunfähigkeit ein Certificat der Bezirkshauptmannſchaft
nachweiſen, ſo dürfen ſie ogleich nach der erſten Stellung ſich
verehelichen. Es kann eſchehen wohl ſelten, daſs ein Aus amilien⸗
rückſichten auernd beurlaubter Erſatzreſervi den Befreiungs⸗ oder
beſſe geſagt Enthebungstitel verliert oder die Bedingungen desſelben

erfüllen Unterläſst. In dieſem 6 kann EL nur dann ohne
militär⸗behördliche Bewilligung heiraten, venn ETL die dritte Alters
claſſe ereits überſchritten hat und nicht mehr ur Ableiſtung des
ſeinem Aſſentjahrgange eventuell noch obliegenden Präſenzdienſtes
verpflichtet iſt Dieſen Ausnahmsfall kann der amtierende Seelſorger
nur von der zuſtändigen Gemeindevorſtehung Tforſ

‚

Einige Zweifel obwalten bei dem Vergleiche der Im ahre 1887
erſchienenen Ev 0 — üf für das Heer und des neueſten
Wehrgeſetzes a) ob den lehe bben Unter 5 angeführten) Qus amilien⸗
rückſichten Beurlaubten (Vulgo zeitlich Befreiten) die Begünſtigung
der Verehelichung „VDO Austritt aus der ritten lters
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claſſe“ ohne militär behördliche Bewilligung die bisher nothwendig
zukomme, indem neuen Geſetze leſe Clauſel nicht aufſcheint,

und ) b den nicht activen Reſervemännern und Erſatzreſerviſten
dieſelbe Begünſtigung ohne Rückſicht auf die Altersclaſſe auch nach
dem jüngſten Wehrgeſetze zutheil werde, obgleich IN dieſem der Aus⸗
ru der Evidenzvorſchrift 77  ER Alterselaſſen“ weggelaſſen
wurde. Allerdings 68 für beide Kategorien den Anſchein 3u
dieſer Begünſtigung, aber die volle Gewiſsheit onnte man doch
n 5

*

wiſchen den Zeilen herausfinden Um leſe 3u erlangen ſah
ſich der erfaſſer ehe er die obigen Beſtimmungen und Iu das
revidierte Brautprüfungs Protokoll einſetzte genöthiget einer
petenten Bezirkshauptmannſchaft obige weife M Frageform
vorzulegen Aber auch die k Bezirkshauptmannſchaft theilte dieſelben
Zweifel und hat aher die Entſcheidung Ener höheren Inſtanz er
wirkt, welche beiden Fragen ejah end lautete, Vieé oben SUb 9 1

und angegeben wurde.
Endlich elen die Seelſorger noch aufmerkſam gemacht, daſs Iu

Betreff des geiſtlichen Jurisdictions⸗Verhältniſſes Iu Eheſachen
UL das Wehrgeſetz keine Veränderung eingetreten iſt Die
jenigen beurlaubten und penſionierten Militäriſten welche U E

militärbehördliche Licenz ſich verehelichen dürfen II.) Unterſtehen
Iu Eheangelegenheiten uur dem Civilſeelſorger. agegen haben die
oben 8u bezeichneten fünf Kategorien, welche Ener militär—
behördlichen Ehebewilligung bedürfen, dem Civil Seelſorger nicht
uLr die Heiratslicenz ihres Militär⸗Commandos, ſondern auch den
Verkünd— und Entlaſsſchein thre Militär Pfarramtes vorzulegen
Infolge deſſen hat aber auch der trauende Livil Seelſorger die
militärämtli vorgeſchriebenen Trauungsmatriken Auszüge auszu
fertigen und an die Bezirkshauptmannſchaft einzuſenden

Indem nach „der Evidenzvorſchriften für die Land
wehr“ Tuchſt der Verehelichung der Landwehrmänner außer
der activen Dienſtleiſtung die allgemeinen Geſetze und Vor
ſchriften gelten, haben Qu Verordnung de Landesver—
theidigungs⸗⸗Miniſteriums 0d October 1887 auch die nicht Activen
Landwehrmänner gleichwie die Reſerve⸗ und Erſatz Reſervemänner ihre
Verehelichung und die Veränderungen Iu ihrem Familienſtande nicht
mehr zur Anzeige 65 bringen Es entfällt aher die Ausfertigung

X ²610 Trauſcheinen für Militärzwecke an nichtactive Landwehr
Uune! Ur Sterbefälle derſelben ind durch EX 060 Todtenſcheine
der Bezirkshauptmannſchaft anzuzeigen

Die Im˖M Sinne dieſer Abhandlung nach den Beſtimmungen des
jüngſten Wehrgeſetzes richtiggeſtellten Brautprüfungs Protokolle ſind
Iu der akademiſchen Buchdruckerei des kathol Preſsvereines (Linz,
Rathhau

gaſſe) vorräthig

Petenbach (Oberöſterr Dechant Wolfg annerbauer


